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Feststellung

Art der Feststellung
Der Bescheid ist nach § 172 Abs. 1 Sat2 1 Nr. 2 AO geändert.

Feststellung
Umfang der Steuerbefreiung
Die Körperschaft ist nach S 5 Abs. 1 Nr. 9 KStG von der Körperschaftsteuer befreit.
Sie ist nach S 3 Nr. 6 GewStG von der Gewerbesteuer befreit.

Hinweise zu steuerbegünstigten Zwecken
Die Körperschaft fördert im Sinne der §§ 51 ff. AO ausschließlich und unmittelbar rnildtätige und
folgende gerae1nnüt2ige Zwecke:
- Förderung des öffentlichen Gesundheitswesens und

der öffentlichen Gesundheitspflege (S 52 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 AO)
- Förderung von Kunst und Kultur (§ 52 Abs. 2 Sat2 1 Nr. 5 AO)
- Forderung der Erziehung (S 52 Abs. 2 Sat2 1 Nr. 7 AO)
- Förderung der Volks- und Berufsbildung

einschließlich der Studentenhi1fe (§ 52 Abs. 2 sat2 1 Nr. 7 AO)
- Förderung des Naturschut2es und der Landschaftspflege (§ 52 Abs. 2 Satz 1 Nr. 8 AO)
. Förderung des Umweltschutzes einschließlich des K1inaschut2es (§ 52 Abs. 2 Sat2 1 Nr. 8 AO)
- Förderung internationaler Gesinnung, der To1eran2 auf allen Gebietender Kultur und des

Völker ver stand igungsgedankens (§ 52 Abs. 2 Sat2 1 Nr. 13 A0>
- Förderung des Tierschut2es (S 52 Abs. 2 Sat2 1 Nr. 14 AO)
- Förderung des Sports (S 52 Abs. 2 Satz 1 Nr. 21 AO)
- Förderung des bürgerschaftlichen Engagements (S 52 Abs. 2 Sat2 1 Nr. 25 AO)

Hinweis zur Ausstellung von Zuwendungsbestätigungen
Die Körperschaft ist berechtigt» für Spenden, die Ihr 2ur Verwendung für diese Zwecke zugewendete
werden, Zuwendungsbestätigungen nach amtlich vorgeschriebenem Vordruck (§ 50 Abs. 1 EStDV) aus2u-
stellen. Die amtlichen Muster für die Ausstellung steuerlicher Zuwendungsbestätigungen stehen im
Internet unter https://www. formu1are-bfinv.de als ausfültbare Fornularezur Verfügung.

Zuwendungsbestätigungen für Spenden und ggf. Mitgliedsbelträge dürfen nur ausgestellt werden,
wenn das Datum dieses Freiste11ungsbescheides nicht länger als fünf Jahre 2urück1iegt. Die Frist
ist taggenau zu berechnen (§ 63 Abs. 5 AO).

Haftung bei unrichtigen Zuwendungsbestätigungen und fehl verwendeten Zuwendungen
Wer vorsätzlich oder grob fahrlässig eine unrichtige Zuwendungsbestätigung ausstellt oder veran-
1asst, dass Zuwendungen nicht 2U den in der Zuwendungsbestätigung angegebenen steuerbegünstigten
Zwecken verwendet werden, haftet für die entgangene Steuer. Dabei wird die entgangene Einkomnen-
Steuer oder Körperschaftsteuer mit 30 %, die entgangene Gewerbesteuer pauschal mit 15% der Zuwen-
düng angeset2t (S 10b Abs. 4 EStG, § 9 Abs. 3 KStG, § 9 Nr. 5 GewStG).

Hirweise zun Kapitalertragsteuerabzug
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Finanzkasse Nürnberg-Süd
Sandstr. 20, 90443 Nürnberg

Weitere Informationen auf der letzten Seite oder im
Internet unter www. finanzant. bayern. de

**»»» Fortsetzung siehe Seite 2 *»»»*

Kreditinstitut:
BBk Nürnberg
IBAN DE24 7600 0000 0076 0015 03
BayernLB München
IBAN DE02 7005 0000 0000 0201 60
UniCredit Bank-HypoVereinbk
IBAN DE72 7602 0070 0000 8011 51
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Bei Kapitalerträgen, die bis zum 31. 12. 2027 zufließen, reicht für die Abstandnahme vom Kapital-
ertragsteuerabzug nach S 44a Abs. 4 und 7 Satz 1 Nr. 1 sowie Abs. 4b Satz 1 Nr. 3 und Abs'. 10
Sat2 1 Nr. 2 EStG die Vorlage dieses Bescheides oder die Überlassung einer Kopie dieses Bescheides
aus^ Das Gleichegilt bis zum o. a. Zeitpunkt für die Erstattung von Kapitalertragsteuer nach
§ 44b Abs. 6 Satz 1 Nr. SEStG durch das depotführende Kredit-, -Finan2dienst1eistünas- oder
Wertpapierinstitut.

Die Vor läge dieses Bescheides ist Un2u1ässig, wenn die Erträge in einem wirtschaftlichen
Geschäftsbetrieb anfallen, für den die Befreiung von der Körperschaftsteuer ausgeschlossen ist

Anmerkungen
Bitte beachten Sje, dass die Inanspruchnahme der Steuerbefreiuncien auch in Zukunft von der tat-
sachlichen Geschäftsführung abhängt, die der Nachprüfung durch das Finanzamt - ggf. imRahmenei-
ner Außenprüfung - unterliegt. Die tatsächliche Geschäftsführungnuss auf die ausschließliche
und unmittelbare Erfüllung der steuerbegünstigten Zwecke gerichtet sein und die Bestimmungen der
Sat2ung beachten.
Dies_muss auch künftig durch ordnungsmäßige Auf2eichnungen (Aufstellung der Einnahmen und Ausgab-
en, Tätigkeitsbericht, Verraogensüberslcht mit Nachweisen über Bildung und Entwicklung der Rück-
lagen) nachgewiesen werden (S 63 AO).

Erläuterungen
Hierdurch erledigt sich Ihr Einspruch oder Ihr Antrag vom 06. 12. 2024.

mit diesem Bescheid ändere Ich den Bescheid vom 06. 11. 2024.

Rechtsbehe1fsbelehrung
Die in diesem Bescheidenthaltenen verwaltungsakte können mit dem Einspruch angefochten werden.
Der Einspruch ist bei dem vorbezei ebneten Finanzamt oder bei der angegebenen Außenstelle
schriftlich ein2ure1chen, diesem / dieser elektronisch zu übermitteln oder dort 2ur Niederschrift
zu erklären.
Ein Einspruch Ist Jedoch ausgeschlossen, soweit dieser Bescheid einen Verwaltungsakt ändertoder
ersetzt, gegen den ein zulässiger Einspruch oder (nach einem zulässigen Einspruch)einezu1ässige
Klage, Revision oder Nichtzulassungsbeschwerde anhängig ist. In" diesem Fa11 wird der neue
Verwattungsakt Gegenstand des Rechtsbehelfsverfahrens.
Die Frist für die Elnlegung eines Einspruchs beträgt einen Monat.
Sie beginnt mit Ablauf des Tages, an dem Ihnen dieser Bescheid bekannt gegeben worden ist. Bei
Zusendung durch einfachen Brief gilt die Bekanntgabe mit dem vierten Tag nach Aufgabe zur Post als
bewirkt» es sei denn, dass der Bescheid 2U el nern späteren Zeitpunkt zugegangen ist.
Bei Eintegung des Einspruchs soll der Verwaltungsak-t bezeichnet werden, gegen den sich der
Einspruch richtet. Es soll angegeben werden, inwieweit der Verwaltungsakt angefochten wird. Ferner
sollen die Tatsachen, die zur Begründung dienen, und die Beweisnittel angeführt werden.

Datenschut2h1nweis

Informationen über die Verarbe1tungpersonenbe2ogener Daten in der Steuer ver wa 1t ung und über Ihre
Rechte nach der Datenschutz-Grundverordnungsowie über Ihre Ansprechpartner in Datenschutzfragen
entnehmen Sie bitte dem allgemeinen Informationsschreiben der Finanzverwaltung. Dieses
Inforraationsschreiben finden Sie unter www. finan2amt. de (unter der Rubrik "Datenschutz") oder
erhalten Sie bei Ihrem Finanzamt.

weitere Informationen

Öffnungszeiten:

Mo-Fr 8:00-12:00 Wto und Mi 13:00-15:30

Nahverkehrsanb i ndung:
U Ibis Haltestelle Scharfreiternng, weiter Buslinie 55 bis Haltestelle Annette-Kotb-Str.
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